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81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §138 Abs6;

WRGNov 1990;

Rechtssatz

§ 138 Abs 6 WRG 1959 bestimmt nur, aus welchen Rechten die Stellung als Betro9ener resultieren kann, sagt aber

nichts darüber aus, welche Auswirkungen eine eigenmächtige Neuerung auf diese Rechte haben muß, um den Inhaber

eines solchen Rechtes einen Anspruch auf Beseitigung dieser Neuerung zu geben. Der VwGH hat zu § 138 WRG idF vor

der Novelle 1990, BGBl Nr 252, ausgeführt, als Betro9ener kann nur derjenige angesehen werden, in dessen Rechte

durch die eigenmächtige Neuerung eingegri9en wird (Hinweis E 10.4.1990, 90/07/0038). Daran hat sich auch durch die

DeBnition des "Betro9enen" durch § 138 Abs 6 WRG 1959 nichts geändert. Ein Anspruch auf Beseitigung einer

eigenmächtigen Neuerung besteht demnach nur dann, wenn durch diese die im § 138 Abs 6 WRG 1959 genannten

Rechte (tatsächlich) beeinträchtigt werden.
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